
 

 

 

 

Verantwortlicher Herausgeber: Landratsamt Deggendorf 

Erscheint nach Bedarf – Zu beziehen beim Landratsamt Deggendorf – Einzelbezugspreis € 1,00 

Das Amtsblatt ist auch über das Internet unter www.landkreis-deggendorf.de abrufbar. 

 
 
Nr. 11/2021 Freitag, den 19.02.2021 

 
 

 

 Infektionsschutzgesetz (IfSG) – Coronavirus; 
Amtliche Bekanntmachung der Unterschreitung 
des Inzidenzwertes kleiner als 100 

 
 
Seite 53 

 

http://www.landkreis-deggendorf.de/


 

53 

 

 Infektionsschutzgesetz (IfSG) – Coronavirus; 
Amtliche Bekanntmachung der Unterschreitung 

des Inzidenzwertes kleiner als 100 
 
 
Das Landratsamt Deggendorf gibt gemäß § 18 Abs. 1 Satz 6, § 19 Abs. 1 Satz 4 und § 20 Abs. 1 
Satz 3 der Elften Bayerischen Infektionsschutzmaßnahmenverordnung (11.BayIfSMV) Folgendes 
bekannt: 
 
Der nach § 28 a Abs. 3 Satz 12 des Infektionsschutzgesetztes (IfSG) bestimmte Inzidenzwert von 
100 Neuinfektionen mit dem Coronavirus SARS-CoV-2 je 100.000 Einwohner innerhalb von sieben 
Tagen (7-Tage-Inzidenz) wurde im Landkreis Deggendorf mit dem aktuellen Wert vom 19.02.2021 
von 88,7 unterschritten. 
 
Diese Bekanntmachung wirkt sich ab 22.02.2021 auf folgende Bereiche aus: 
 
§ 18 Schulen 
Abs. 1 Satz 5 
In Landkreisen und kreisfreien Städten, in denen die 7-Tage-Inzidenz den Wert von 100 nicht überschreitet, 
findet abweichend von Satz 1 und 2  

1. an den Jahrgangsstufen 1 bis 4 der Grundschulen,  
2. an den Jahrgangsstufen 1 bis 4 der Förderzentren einschließlich der Schulvorbereitenden Einrich-

tungen sowie an weiteren Jahrgangsstufen der Förderzentren in den Förderschwerpunkten emotio-
nale und soziale Entwicklung, geistige Entwicklung, körperliche und motorische Entwicklung, Sehen 
und weiterer Förderbedarf sowie Hören und weiterer Förderbedarf,  

3. an den Schulen für Kranke in Abstimmung mit den Kliniken und  
4. in den Abschlussklassen der übrigen Schulen nach Satz 1  

Präsenzunterricht, soweit dabei der Mindestabstand von 1,5 m durchgehend und zuverlässig eingehalten 
werden kann, oder Wechselunterricht statt. 
 
§ 19 Tagesbetreuungsangebote für Kinder, Jugendliche und junge Volljährige  
Abs. 1 Satz 3 
In Landkreisen und kreisfreien Städten, in denen die 7-Tage-Inzidenz den Wert von 100 nicht überschreitet, 
ist abweichend von Satz 1 und 2 der Betrieb von Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflegestellen un-
ter folgenden Voraussetzungen zulässig:  
1. Die jeweiligen Träger haben ein Schutz- und Hygienekonzept auf der Grundlage eines ihnen von den 

Staatsministerien für Familie, Arbeit und Soziales und für Gesundheit und Pflege zur Verfügung gestell-
ten Rahmenhygieneplans auszuarbeiten und auf Verlangen der zuständigen Kreisverwaltungsbehörde 
vorzulegen; dabei sind einrichtungsspezifische Anforderungen und die Umstände vor Ort zu berücksich-
tigen.  

2. Die Betreuung erfolgt in festen Gruppen.  
 
§ 20 Berufliche Aus- und Fortbildung, außerschulische Bildung, Musikschulen, Fahrschulen“ 
 
Abs. 1 Satz 1 
Angebote der beruflichen Aus-, Fort- und Weiterbildung sind vorbehaltlich des Abs. 3 in Präsenzform unter-
sagt. 2In Landkreisen und kreisfreien Städten, in denen die 7-Tage-Inzidenz den Wert von 100 nicht über-
schreitet, können abweichend von Satz 1 Angebote in Präsenzform stattfinden, soweit dabei der Mindestab-
stand von 1,5 m durchgehend und zuverlässig eingehalten werden kann;  
 
Deggendorf, 19.02.2021 
 
gez. 
 
Peterle 
Leitender Regierungsdirektor 
 


